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Vorwort.

Ein volles Vierteljahrhundert mußte verstreichen, bis es gelang, dem 
neugegründeten Deutschen Reiche die langersehnte Rechtseinheit auf dem Ge
biete des bürgerlichen Rechtes zu verschaffen, und der gleiche Zeitraum trennt 
die Verkündung des BGB. von der Erlassung des Reichsgesetzes über die 
religiöse Kindererziehung.

Auch Gesetze haben ihre Schicksale! Wahrend bei der Beratung des 
BGB. die Rechtsmaterie der religiösen Kindererziehung als so heißer Boden 
galt, daß man von ihrer Regelung absehen mußte, um das Scheitern des 
ganzen Gesetzgebungswerkes zu verhüten, und in den folgenden Jahren der 
regelmäßig wiederkehrende „Toleranzantrag" stets die lebhaftesten Kämpfe in 
und außer dem Parlament hervorrief, vollzog sich die Schaffung des Ges. 
vom 15. Juli 1921 glatt und völlig reibungslos. Freilich darf daraus nicht 
geschlossen werden, der Inhalt des Gesetzes sei so klar und einfach gestaltet, 
daß für Auslegung und Anwendung keine Zweifel übrig blieben. Zur Lösung 
solcher Zweifel nach Möglichkeit beizutragen, ist der Zweck der nachfolgenden 
Ausführungen.

Dem abfälligen Urteil, das mehrfach über das Gesetz gefällt worden ist 
(vgl. z. B. Spitta in BayZfR. 1922 S. 11 ff., v. d. Pfordten in Bah. 
GemVerwZ. 1922 S. 228), vermag ich mich nicht anzuschließen. Daß es 
als Durchschnittsergebnis widerstreitender Anschauungen von Mängeln und, 
Unebenheiten nicht frei ist, kann ruhig zugegeben werden; unbestreitbar aber 
ist, daß es, wie der Berichterstatter Dr. Barth im Reichstag mit Recht 
hervorheben durfte, einen immensen Fortschritt bedeutet nicht nur gegenüber 
der bisherigen Rechtsunsicherheit und Rechtszersplitterung, sondern auch im 
Hinblick auf den ihm innewohnenden Geist der Toleranz. Möge dieser Geist 
der Toleranz, der unserem von Parteihader zerrissenen Vaterlande heute 
mehr als je nottut, auch bei der Anwendung des Gesetzes sich wirksam erweisen! 

München, im Oktober 1922.
Der Verfasser.
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Einleitung

I. RechtSzustand in Dentfchland bis zum BGB.
Die Frage der religiösen Kindererziehung war in Deutschland vor der 

Reformation ohne wesentliche praktische Bedeutung. Da eine staatlich gültige 
Ehe ohne Mitwirkung des Geistlichen nicht zustande kommen konnte, diese Mit
wirkung aber bei Eheschließungen zwischen Christen und Nichtchristen verweigert 
und Häresie zudem als Verbrechen erachtet wurde, galten solche Ehen nicht als 
zu Recht bestehend und die daraus entsprossenen Kinder als unehelich. Nachdem 
durch den Augsburger Religionsfrieden von 1555 der Protestantismus 
staatliche Anerkennung gefunden hatte, wurde die religiöse Erziehung der Kinder 
aus gemischten Ehen meistens im Vertragsweg dahin geregelt, daß für Söhne die 
Religion des Vaters, für Töchter die der Mutter als maßgebend erklärt wurdet) 

Durch den Westfälischen Frieden von 1648 wurde auch die reformierte 
Kirche staatlich anerkannt und den Untertanen zugleich mit der religiösen Selbst
bestimmung auch das Recht der religiösen Kindererziehung ausdrücklich eingeräumt; 
war am Aufenthaltsorte die Erziehung der Kinder in der von den Eltern be
stimmten Konfession unmöglich, so war den Eltern gestattet, die Kinder in aus
wärtige Schulen zu schicken oder privatim unterrichten zu lassen?)

Bei den Verhandlungen über den Vollzug des Westfälischen Friedens, die 
1650 in Nürnberg stattfanden, wurde beschlossen, daß in erster Linie ein etwa 
vorhandener Vertrag (pacta dotalia), mangels eines solchen die Anordnung des 
Vaters maßgebend sein sollte; bei Mischehen sollten Waisenkinder männlichen Ge
schlechts in der Religion des Vaters, Töchter in der der Mutter erzogen werden. 
Seitdem war als Reichsrecht anerkannt, daß hinsichtlich der religiösen Erziehung 
von Kindern aus gemischten Ehen ein etwa vorhandener Ehevertrag, mangels 
eines solchen die Bestimmung des Vaters entscheide; doch galt dies nur für die 
Angehörigen einer der drei christlichen Konfessionen?)

Eine außerordentliche Rechtszersplitterung brachte die mit dem Ende des 
18. Jahrhunderts einsetzende Landesgesetzgebung. Sie begann mit dem 
preußischen Allg. Landrecht von 1794 und der kurpfälzischen Deklaration 
vom 9. Mai 1799. Daran schlossen sich das bayerische Religionsedikt vom 
10. Januar 1803, umgearbeitet durch Edikt vom 24. März 1809 und endgültig

W. Güttler, Die religiöse Kindererziehung im Deutschen Reiche, Berlin und 
Leipzig 1908 S. 13 ff.

2) Art. V § 34: „Placuit porro, ut illi Catholicorum subditi Augustanae confessioni 
addicti .... liberos suos exteris suae religionis scholis aut privatis domi praeceptoribus 
instruendos committere non prohibeantur“.

8) Güttler S. 16 ff.; K. Schmidt, Die Konfession der Kinder nach den Landes
rechten im Deutschen Reiche, Freiburg i. Br. 1890 S. 27 ff.; vgl. auch Kreittmayr, Annot. 
.z. Bayr. Landrecht Tl. I cap. 4 § 3 Ziff. 1, KGJ. Bd. 39 A S. 24.

Engelmann, Religiöse Kindererziehung. 1



2 Einleitung.

festgestellt als II. Beilage zur Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818/) Weiter- 
hin ergingen in Württemberg das Religionsedikt vom 15. Oktober 1806, in 
Nassau das Edikt vom 22. und 26. März 1808, in Mecklenburg-Schwerin 
die VO. vom 25. Januar 1811 und 30. März 1821, in Sachsen-Gotha das 
Regulativ vom 23. August 1811, in Frankfurt die VO. vom 5. September 1811, 
in Sachsen-Coburg die VO. vom 30. Oktober 1812, in Hessen die VO. vom 
18. Juli 1825 und 27. Februar 1826, in Hannover die VO. vom 31. Juli 
1826, im Königreich Sachsen das Mandat vom 19. Februar 1827 und das 
Ges. vom 1. November 1836, in Waldeck die VO. vom 28. März 1827, in Kur
hessen das Ges. vom 29. Oktober 1848, abgeändert durch VO. vom 13. April 
1853, in Hamburg die VO. vom 24. Oktober 1851, in Oldenburg das revid. 
Staatsgrundgesetz vom 22. Februar 1852, in Lippe-Detmold das Edikt vom 
9. März 1854, in Sachsen-Weimar das Ges. vom 6. Mai 1857, in Baden 
das Ges. vom 9. Oktober 1860, in Holstein das Ges. vom 14. Juli 1863, in 
Schleswig die Verfügung vom 23. April 1864, in Braunschweig das Ges. 
vom 10. Mai 1867.5)

Die meisten dieser Gesetze regelten nur die religiöse Kindererziehung für 
gemischte Ehen. Soweit sie einzelne Bekenntnisse zugunsten der Landeskirche be
nachteiligten, wurde diese Rechtsungleichheit vielfach durch neuere Gesetze, zuletzt 
durch dasReichsgesetzvom3. Julil869 beseitigt, welches alle auf der Ver
schiedenheit des religiösen Bekenntnisses beruhenden Beschränkungen der bürger
lichen und staatsbürgerlichen Rechte aufhob.

Das Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 brachte zwar auf 
dem Gebiete der Eheschließung eine durchgreifende Aenderung durch Einführung 
der obligatorischen Zivilehe, ließ aber den Rechtszustand hinsichtlich der religiösen 
Kindererziehung unberührt. Die Hoffnung, daß die Regelung des gesamten Privat
rechts durch das Bürgerliche Gesetzbuch auch eine einheitliche Regelung des 
Rechtes der religiösen Kindererziehung für ganz Deutschland herbeiführen werde, 
blieb zunächst unerfüllt.

II. Der Plancksche Vorentwurs zum Familienrecht und der Entwurf I des BGB. 
Der Plancksche Vorentwurf zum Familienrechtfl) behandelt im zweiten Ab

schnitt das Recht der Abkömmlinge, im zweiten Titel dieses Abschnitts die Wir
kungen der ehelichen Abstammung, unter Ziff. IV des Titels die elterliche Gewalt 
und als deren Bestandteil in den §§ 322—328 die Sorge für die Person des 
Kindes. Nach § 324 umfaßt die Sorge für die Person des Kindes insbesondere 
dessen Erziehung. Bon der religiösen Erziehung im besonderen handeln die 
§§ 325—328. Sie lauten:

,§ 325. Letztwiüige Anordnungen des Vaters über die religiöse Erziehung 
des Kindes sind, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen Abweichungen 
ergeben, nach den Vorschriften des § 320') zu beurteilen.

Solche Anordnungen bleiben auch dann wirksam, wenn der Vater vor seinem 
Tode daS Erziehungsrecht verliert oder dasselbe ruht, und sind in solchem Falle, 
wenn ihr Dasein und Inhalt bewiesen werden kann, auch schon während des Lebens 
des Vaters zu befolgen.

‘) Vgl. C. A. Geiger, Die religiöse Kindererziehung in gemischten Ehen nach 
bayerischem Rechte, Augsburg 1894 S. 7 ff., 12 ff.

*) Güttler S. 18ff.
’) Entwurf eines Familienrechts für das Deutsche Reich. Vorlage deS Redaktors Dr. 

Planck, Berlin 1880.
h tzienach sind solche Anordnungen grundsätzlich zu befolgen, wenn dem Anordnenden 

bei feinem Tode die elterliche Gewalt über das Kind zustand; ist die Anordnung dem Kinde 
offenbar nachteilig, so kann daS Vormundschaftsgericht eine Abweichung gestatten.
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Ein Widerruf von seilen des Vaters ist ausgeschlossen, wenn und so lange 
derselbe das ErziehungSrecht verloren hat oder das letztere ruht.

Das Bormundschaftsgericht ist eine Abweichung von den nach Maßgabe der 
vorstehenden Bestimmungen getroffenen Anordnungen des Vaters zu gestatten nicht 
befugt.

§ 326. In Ermangelung einer nach den Bestimmnngen des § 325 zu be
folgenden Anordnung des Balers ist das Kind in demjenigen Bekenntnisse zu er
ziehen, in welchem der Vater das Kind bis zuletzt ausschließlich hat unterrichten lassen. 

Hat ein Unterricht in einem Bekenntnisse überhaupt noch nicht stattgefunden, 
so ist das Kind in demjenigen Bekenntnisse zu erziehen, in welchem die sämtlichen 
übrigen in einem Bekenntnisse bereits unterrichteten Kinder derselben Ehe von dem 
Baler erzogen sind bzw. nach dem Wegfalle seines Erziehungsrechts oder beim 
Ruhen desselben erzogen werden.

Trifft auch diese Voraussetzung nicht zu, so ist, wenn bei einer gemischten 
Ehe von den übrigen aus dieser Ehe erzeugten, in einem Bekenntnisse bereit- 
unterrichteten Kindern die Söhne sämtlich in dem Bekenntnisse des Vaters, die 
Töchter aber sämtlich in dem Bekenntnisie der Mutter von dem Vater erzogen sind 
bzw. nach dem Wegfalle seines Erziehungsrechts oder beim Ruhen desselben er
zogen werden, das Kind, je nachdem es ein Sohn oder eine Tochter ist, in dem 
Bekenntnisse des Vaters bzw. der Mutter, in allen anderen Fällen aber in dem
jenigen Bekenntnisse zu erziehen, welchem der Baler zuletzt angehört hat.

Hat der Vater einem Bekenntnisse zuletzt überhaupt nicht angehört, so ent
scheidet über die religiöse Erziehung des Kindes derjenige, welchem das Recht der 
Erziehung überhaupt zustehl. Ist hiernach die Mutter zur Entscheidung berufen, 
so finden die Bestimmungen des § 325 und dieses Paragraphen mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß, wenn das Erziehungsrecht des Vaters wieder ein
tritt oder zur Ausübung gelangt, die Anwendung jener Bestimmungen für die 
Zukunft sich lediglich nach der Person des Vaters richtet.

§ 327. Unter einem Bekenntnisse im Sinne der §§ 325, 326 ist nur ein 
solches zu verstehen, in welchem nach den Gesetzen die Erziehung des Kindes er
folgen darf.

§ 328. Mit vollendetem vierzehnten Lebensjahre ist das Kind berechtigt, 
sich selbst für ein bestimmtes Bekenntnis zu entscheiden."

Diese Vorschläge versuchte die Begründung des Entwurfs ^) unter eingehender 
Darstellung des bisherigen Rechtszustandes ausführlich zu rechtfertigen. Die Frage, 
ob die religiöse Erziehung der Kinder dem Familienrecht oder dem öffentlichen 
(Staats- und Kirchenrecht) angehöre, wird in ersterem Sinne beantwortet; dagegen 
sei dem Landesrecht die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob die Eltern ver
pflichtet sind, ihre Kinder überhaupt in einem religiösen Bekenntnisse zu erziehen, 
und in welchen Bekenntnissen die religiöse Erziehung der Kinder zulässig sein soll 
(a. a. O. S. 1453 ff., 1456 ff.). Verträgen der Eltern über die religiöse Erziehung 
der Kinder versagt der Entwurf die Rechtswirkung, weil das Recht der religiösen 
Erziehung nur ein Teil des Erziehungsrechts überhaupt sei, auf welches nicht 
verzichtet werden sönne;8 9 10 *) aus dem gleichen Grunde wird letztwilligen Anord
nungen des erziehungsberechtigten Elternteils bindende Wirkung beigelegt.19) Landes
rechtliche Bestimmungen, wonach ein in der letzten Krankheit erfolgender Religions
wechsel der Eltern für die Kinder ohne Bedeutung sein soll (vgl. z. B. PLR. II, 2 
§ 81), will der Entwurf beseitigen.n) Das Eingreifen des Vormundschaftsgerichts 
wird insoweit für zulässig und erforderlich erklärt, als überhaupt in das Er
ziehungsrecht eingegriffen werden kann, also insbesondere bei Mißbrauch dieses 
Rechtes. Geistlichen, Lehrern wie überhaupt dritten Personen soll das Recht zu
stehen, die erforderlichen Anträge beim Vormundschaftsgericht zu stellen.12 Was

8) Begründung des Entwurfs eines Familienrechts für das Deutsche Reich. Vorlage 
des Redaktors Dr. Planck, Berlin 1880 Bd. 2 S. 1452—1481.

’) Begründung S. 1466 ff.
10) Begründung S. 1471.
n) Begründung S. 1477 ff.
1S) Begründung S. 1479.
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das Unterscheidungsalter anlange, so sei es allerdings an sich das richtigste, die 
religiöse Selbständigkeit von der individuellen Reife des Kindes abhängig zu 
machen; das sei jedoch wegen der damit verbundenen praktischen Schwierigkeiten 
und der Gefahr der Proselytenmacherei nicht durchzuführen; der Entwurf entscheide 
sich für das vollendete 14. Lebensjahr, weil dieser Zeitpunkt mit dem Ende der 
Schulpflicht und regelmäßig mit dem Zeitpunkte der Konfirmation oder Kommu
nion, also der kirchlichen Selbständigkeit, zusammenfalle. ^)

Ueber die §§ 325—328 beriet die I. Kommission am 20. Januar 1886 in 
ihrer 509. Sitzung; es wurde beantragt, diese Vorschriften zu streichen und den 
Landesgesetzen die Bestimmung darüber zu überlassen, in welchem religiösen Be
kenntnisse das Kind zu erziehen sei. Die Auffassung des Entwurfs, daß die Ent
scheidung über die religiöse Erziehung des Kindes als die Ausübung eines den 
privatrechtlichen Normen entfließenden Rechtes zu erachten sei, möge ihre Berech
tigung haben; die Ausübung jener Befugnis sei aber durch das interkonfessionelle 
Kirchenstaatsrecht in den verschiedenen Staaten aus öffentlichrechtlichen Gründen 
vielfach beschränkt. Daraus ergäben sich überwiegende Bedenken gegen die vor
geschlagene Regelung.1*) Dieser Antrag fand Annahme.

Demgemäß lauteten die §§ 1508 und 1658 des Entwurfs I:
„In welchem religiösen Bekenntnisse das Kind (der Mündel) zu er- 

ziehen ist, bestimmt sich nach den Landesgesetzen."
Die Motive erkennen an, daß im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit und 

vielfache Unklarheit und Unvollständigkeit des bestehenden Rechtes erhebliche Gründe 
für eine einheitliche reichsrechtliche Regelung der Materie sprächen. Dagegen falle 
aber entscheidend ins Gewicht, daß die landesgesetzlichen Bestimmungen vorwiegend 
dem öffentlichen Rechte angehören und von diesem Standpunkt aus das Bestim
mungsrecht des erziehungsberechtigten Elternteils in verschiedener Weise beschränkt 
sei. Die Vorschrift des § 1508 beseitige den (beim Schweigen des Gesetzes mög
lichen) Zweifel, inwieweit eine Beschränkung des Erziehungsberechtigten durch die 
Landesgesetze zulässig bleibe.1^

Wie vorauszusehen war, begegnete diese ängstliche Zurückhaltung des Gesetz
gebers auf einem praktisch so wichtigen Gebiete vielfachem Widerspruch?^) Ins
besondere war es Gierke, der lebhaft das Bedürfnis einheitlicher Regelung be
tonte und darauf hinwies, daß der familienrechtliche Charakter der Frage ihre 
Behandlung im BGB. rechtfertige und mit sich bringe.

III. Die Beratungen der II. Kommission; Art. 134 des EinsG. z. BGB.

Bei der Beratung der §§ 1508 und 1658 in der II. Kommission wurden 
nicht weniger als 9 verschiedene Anträge gestellt.17) Während von einer Seite 
vorgeschlagen wurde, diese Paragraphen zu streichen und entsprechende Vorschriften 
in das Einführungsgesetz aufzunehmen, enthielten andere Anträge eingehende Be
stimmungen, die sich zumeist an die Vorschläge des Planckschen Vorentwurfs an
schloffen, fast übereinstimmend aber das Unterscheidungsalter nicht vor Vollendung 
des 16. Lebensjahrs des Kindes eintreten lassen wollten. Einigkeit bestand 
darüber, daß die reichsrechtliche Regelung der Frage mit Rücksicht auf die bis-

18) Begründung S. 1479 ff., 1481.
M) Protokolle der I. Kommission (metallographiert) S. 7620 ff.
16) Bd. IV S. 757 ff.; s. auch S. 1099.
16) Vgl. Zusammenstellung der gutachtlichen Aeußerungen zu dem Entw. eines BGB., 

gefertigt im Reichsjustizami, Bd. IV Berlin 1890 S. 390, 401, Bd. VI Berlin 1891 S. 635;
f. auch Güttler S. 36ff.; Schmidt S. 479ff.; Clara Eck im ArchBürgR. Bd. 41 S. 44ff. 

n) Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des BGB. Bd. IV, 
Berlin 1897, S. 865 ff.
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herige Rechtsverschiedenheit und Rechtsunsicherheit dringend erwünscht sei; daß bei 
Lösung der Frage auch Gesichtspunkte des interkonfessionellen Kirchenstaatsrechts 
in Betracht kommen, sei nicht als berechtigter Einwand anzuerkennen. Gleichwohl 
beschloß die Kommission mit 12 gegen 7 Stimmen, in die Einzelberatung der 
Anträge nicht einzutreten, und zwar im wesentlichen aus „taktischen Gründen und 
Gründen der Opportunität."18 19 20 21) Man erwog insbesondere, daß sich von den Bundes- 
regierungen nur Sachsen, Baden und Anhalt für die Regelung ausgesprochen 
hatten; es sei ferner mit Sicherheit anzunehmen, daß jede Regelung zur leb
haftesten Erörterung der in dieser Richtung zwischen den Konfessionen bestehenden 
grundsätzlichen Verschiedenheiten führen werde; von katholischer Seite werde nament
lich das freie Bestimmungsrecht der Mutter gefordert werden, während in den 
Kreisen der evangelischen Bevölkerung darin eine Gefahr für die Gewissensfreiheit 
erblickt werden würde. Daraus aber könne leicht eine Gefahr für das Zustande
kommen des ganzen Gesetzgebungswerkes sich ergeben. Mit dem Vorschläge, die 
Verweisung auf die Landesgesetzgebung im Einführungsgesetze vorzunehmen, er
klärte sich die Kommission einverstanden?") Abgelehnt wurde der Antrag, das 
Unterscheidungsalter reichsrechtlich an die Vollendung des 16. Lebensjahrs zu 
knüpfen, weil es im Hinblick auf die noch zu erhoffende Regelung der Materie 
in einem besonderen Reichsgesetz zweckmäßiger sei, jetzt von einer solchen abzu
sehen. Als Ergebnis dieses Beschlusses wurde anerkannt, daß nunmehr auch die 
Frage, ob dem Erziehungsberechtigten während der ganzen Dauer der Minder
jährigkeit das Recht zustehe, das Glaubensbekenntnis des Kindes zu bestimmen, 
der Landesgesetzgebung anheimfalle; doch wurde von einer Seite bemerkt, dem 
Erziehungsberechtigten müsse mindestens die obrigkeitliche Unterstützung versagt 
werden, wenn er das Kind gegen dessen Ueberzeugung zum Kirchenbesuch und zur 
Teilnahme an den religiösen Handlungen eines bestimmten Bekenntnisses anzu
halten versuche?")

Angenommen wurde bei dieser Gelegenheit der Antrag, daß dem Vormund 
die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels entzogen werden könne, wenn 
er nicht dem gleichen Bekenntnis wie der Mündel angehört?*)

Bei der zweiten Lesung des Entwurfs in der zweiten Kommission wurde 
als Art. 78a in das Einführungsgesetz die Vorschrift ausgenommen:

„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
religiöse Erziehung der Kinder."22)

In dieser Gestalt ist die Bestimmung in den dem Reichstag vorgelegten Ent
wurf eines Einführungsgesetzes zum BGB. und als Art. 134 in das Ein
führungsgesetz zum BGB. vom 18. August 1896 selbst überge
gangen.

Der Vorbehalt des Art. 134 EG. z. BGB., daß die Vorschriften der Landes
gesetze über die religiöse Kindererziehung „unberührt bleiben", hatte eine doppelte 
Bedeutung: zunächst wurden dadurch die in dieser Hinsicht beim Inkrafttreten 
des BGB. bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften aufrecht erhalten; außerdem 
aber wurde damit der Landesgesetzgebung das Recht eingeräumt, die Frage der 
religiösen Kindererziehung durch neue Vorschriften zu regeln?8) Von dieser Be-

18) Protokolle S. 874.
19) Protokolle S. 875.
20) Protokolle S. 875 ff.
21) Protokolle S. 877 ff.; vgl. den nunmehrigen § 1801 BGB.
22) Protokolle der II. Kommission Bd. VI S. 441.
28) S. Art. 3 EG. z. BGH.: „Soweit in dem BGB. oder in diesem Gesetze die Rege

lung den Landesgesetzen Vorbehalten oder bestimmt ist, daß landesgesetzliche Vorschriften un
berührt bleiben oder erlassen werden können, bleiben die bestehenden landesgesetzlichen Vor
schriften in Kraft und können neue landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden?
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fugnis haben zahlreiche Bundesstaaten (die meisten thüringischen Staaten, Hessen, 
Lübeck, Elsaß-Lothringen) Gebrauch gemacht; s. unten unter VI, f, m, n, o, q, 
r, t, x, y.

Ueber die Frage, inwieweit die Vorschriften des BGB. selbst für die Rege
lung der religiösen Kindererziehung maßgebend waren, s. unten unter VI, z.

IV. Der sog. „Toleranzantrag" und sein Schicksal.
Noch war seit dem Inkrafttreten des BGB. kein Jahr vergangen, als ein 

neuer Versuch zur reichsrechtlichen Regelung der religiösen Kindererziehung unter- 
nommen wurde. Am 23. November 1900 reichte Dr. Lieber (Montabaur) in 
Gemeinschaft mit den Abgeordneten Gröber, Dr. Pichler, Dr. Spahn und 
Dr. Bachem den „Entwurf eines Reichsgesetzes betr. die Freiheit der Religions
ausübung" ein. Nach § 1 dieses Entwurfs sollte jedem Reichsangehörigen inner
halb des Reichsgebiets volle Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung 
zu Religionsgemeinschaften, sowie der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen 
Religionsübung zustehen; doch dürfe durch die Ausübung der Religionsfreiheit 
den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten kein Abbruch geschehen.

§ 2 des Entwurfs lautete:
„In Ermangelung einer Vereinbarung der Eltern sind für die religiöse Er

ziehung eines Kindes die landesrechtlichen Vorschriften desjenigen Bundesstaats 
maßgebend, in dessen Bezirk der Mann bei der Eingehung der Ehe seinen 
Wohnsitz hatte.

Nach beendetem 12. Lebensjahre steht dem Kinde die Entscheidung über sein 
religiöses Bekenntnis zu."

Die §§ 3 und 4 handelten vom Austritt aus einer Religionsgemeinschaft 
und dessen rechtlichen Folgen. Ein zweiter Abschnitt des Entwurfs (§§ 5—10) 
war der „Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaften" gewidmet?*)

Die erste Beratung des Entwurfs im Reichstag fand am 5. Dezember 1900 
statt und endigte mit der Überweisung des Entwurfs zur Vorberatung an eine 
aus 28 Mitgliedern bestehende Kommission, nachdem der Reichskanzler von Bülow 
schon bei Beginn der Sitzung erklärt hatte, der Entwurf sei wegen des darin 
enthaltenen Eingriffs in das Kirchenhoheitsrecht der Bundesstaaten für die Re- 
gierungen unannehmbar?^) Gleichwohl ging die Kommission mit Eifer ans Werk 
und erledigte ihre Aufgabe in zwei Lesungen und 16 Sitzungen; Auskunft über 
diese Verhandlungen gibt der Bericht vom 10. Mai 1901, der schon wegen der 
außerordentlich eingehenden und sorgfältigen, als Beilage beigefügten Darstellung 
des damals bestehenden Rechtszustandes von bleibendem Wert ist.24 * 26)

Der § 1 des Entwurfs wurde unverändert angenommen. Den vorge
schlagenen § 2 änderte der Antragsteller ab wie folgt:

,§ 2. Für die Bestimmung deS religiösen Bekenntnisses, in welchem ein 
Kind erzogen werden soll, ist die Vereinbarung der Eltern maßgebend, welche jeder
zeit vor oder nach Eingehung der Ehe getroffen werden kann. Die Vereinbarung 
ist auch nach dem Tode des einen oder beider Elternteile zu befolgen.

§ 2 a. In Ermangelung einer Vereinbarung der Eltern gellen für die Be
stimmung des religiösen Bekenntnisses, soweit nicht nachfolgend ein anderes vor
geschrieben ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Sorge für 
die Person des Kindes.

24) Stenogr. Berichte über die Berhandl. des Reichstags, 10. Legisl.-Periode II. Session
1900-1902, 1. Änlageband S. 367 Drucksache Nr. 80.

86) Stenogr. Berichte über die Berhandl. des Reichstags, 10. Legisl.-Periode II. Session
1900—1902 Bd.'l @.301 ff.

26) Stenogr. Berichte über die Berhandl. des Reichstags, 10. Legisl.-Periode II. Session 
1900—1902, 3. Anlageband S. 2389—2425, Drucksache Nr. 372; die Beilage (Materialien) 
umfaßt die Seilen 2426—2535.
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Steht dem Vater oder der Mutter da8 Recht und die Pflicht, für die Person 
des Kindes zu sorgen, neben einem dem Kinde bestellten Vormund oder Pfleger 
zu, so geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen 
Bekenntnisses, in welchem das Kind zu erziehen ist, die Meinung des Balers oder 
der Mutier vor.

Das religiöse Bekenntnis des Kindes kann weder von dem Vormunde noch 
von dem Pfleger geändert werden."

In dieser Form fand die Vorschrift Annahme. Neugeschaffen wurde als 
§ 2d die Bestimmung:

.Gegen den Willen des Erziehungsberechtigten darf ein Kind nicht zur Teil
nahme an dem Religionsunterricht oder Gottesdienst einer anderen Religions
gemeinschaft angehallen werden, als den in § 2 und § 2a getroffenen Bestim
mungen entspricht."

Das Unterscheidungsalter wurde im § 2c auf das vollendete 14. Lebens
jahr festgesetzt. Die Bestimmungen über den Austritt aus einer Religionsgemein
schaft wurden mit geringfügigen Aenderungen angenommen. Der zweite Teil des 
Antrags, der die Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaften zum Gegenstände 
hatte, wurde, um das Zustandekommen des Gesetzes zu erleichtern, von den An
tragstellern zurückgezogen.

Die zweite Beratung erfolgte in den Sitzungen des Reichstags vom 
29. Januar, 1., 3. und 5. Mai 1902, die dritte in der Sitzung vom 5. Juni 
1902. Bei der zweiten Beratung wurde dem §# 1 ein weiterer Absatz beigefügt, 
wonach die Bestimmungen über das Vereins- und Versammlungswesen aufrecht 
erhalten bleiben sollten. Im übrigen wurde der Entwurf in der dritten Be
ratung unter Ablehnung aller Abänderungsanträge nach den Beschlüssen der 
Kommission mit 163 gegen 60 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen angenommen??) 
Ein Beschluß des Bundesrats erfolgte nicht.

Der am 3. Dezember 1903 von Graf Hompesch und Gen. ein
gereichte „Entwurf eines Reichsgesetzes, betr. die Freiheit der Religionsübung", 
wiederholte den Inhalt des Antrags Lieber, den ersten Teil in der vom Reichs
tag angenommenen Fassung, den zweiten Teil in der Form, in welcher er ur
sprünglich eingebracht war *8). Die erste Beratung des neuen Antrags fand statt 
in den Sitzungen vom 4., 8. und 18. Februar 1905; sie führte wiederum zur 
Ueberweisung an eine Kommission von 28 Mitgliedern; auch diesmal hatte der 
Vertreter des Bundesrats erklärt, daß der Entwurf bei den Bundesregierungen 
nicht auf Annahme rechnen könne27 28 29). Die Kommission, an deren Beratungen kein 
Vertreter der Regierung teilnahm, erledigte die erste Lesung in 4 Sitzungen vom 
2. März bis 4. April 1905, die zweite in einer Sitzung. Der Entwurf wurde 
mit mehreren Abänderungen angenommen; hinsichtlich der religiösen Kindererziehung 
ging die wesentlichste dahin, daß gegen den Willen des Erziehungsberechtigten ein 
Kind nicht zur Teilnahme an einem Religionsunterricht oder Gottesdienst an
gehalten werden dürfe8°).

Eine Beratung im Plenum fand wegen des Schlusses des Reichstags nicht 
mehr statt.

Am 30. November 1905 wurde ein neuer Versuch zur Regelung der 
Materie unternommen, indem von Graf Hompesch und Gen. neuerdings 
der „Entwurf eines Reichsgesetzes, betreffend die Freiheit der Religionsausübung"

27) Stenogr. Berichte über die Verhandl. des Reichstags, 10. Legisl.-Periode II. Session 
1900—1903 Bd. 4 S. 3736 ff., Bd. 6 S. 5203 ff., 5277 ff., 5308 ff., 5428 ff.

28) Stenogr. Berichte über die Verhandl. des Reichstags, 11. Legisl.-Periode I. Session, 
erster Sessionsabschnitt 1903/4, 1. Anl.-Bd. S. 67 ff., Aktenstück Nr. 22.

2S) Stenogr. Berichte über die Verhandl. deS Reichstags, 11. Legisl.-Periode I. Session, 
zweiter Sessionsabschnitt, Bd. 6 S. 4245 ff., 4349 ff., 4560 ff.

80) Stenogr. Berichte a. a. O. 8. Anlagenband S. 4595 ff., Aktenstück Nr. 791. Auch 
diesem Bericht sind reichhaltige Materialien beigegeben (a. a. O. S. 4610—4766).


